
 
Aktuelle Fassung (07.09.2019) Neue Fassung zum 01.01.2023 

a) Tagegeld  

 

aa) Bei Sitzungen, Tagungen, Lehrgängen und anderen im Interesse des 

Verbandes notwendigen Terminen in Sportschulen im Bereich des WDFV 

und LSB/NRW wird ein Tagegeld von 8 Euro erstattet, soweit keine 

Verpflegung erfolgt (Hauptmahlzeit) 

 

a) Tagegeld 

 

aa) Bei Sitzungen, Tagungen, Lehrgängen und anderen im Interesse des 

Verbandes notwendigen Terminen in Sportschulen im Bereich des WDFV und 

LSB/NRW wird ein Tagegeld von 8 Euro erstattet, soweit keine Verpflegung 

erfolgt (Hauptmahlzeit) 

 

bb) Bei Sitzungen, Tagungen, Lehrgängen und anderen im Interesse des 

Verbandes notwendigen Terminen außerhalb der Sportschulen im Bereich 

des WDFV und LSB/NRW wird ein Tagegeld wie folgt erstattet:  

€ 5 bis zu 4 Stunden Abwesenheit € 8 bis zu 7 Stunden Abwesenheit € 11 

bis zu 10 Stunden Abwesenheit € 15 über 10 Stunden Abwesenheit soweit 

keine Verpflegung erfolgt (Hauptmahlzeit) 

 

bb) Bei Sitzungen, Tagungen, Lehrgängen und anderen im Interesse des 

Verbandes notwendigen Terminen außerhalb der Sportschulen im Bereich des 

WDFV und LSB/NRW wird ein Tagegeld wie folgt erstattet:  

€ 5 bis zu 4 Stunden Abwesenheit € 8 bis zu 7 Stunden Abwesenheit € 11 bis zu 

10 Stunden Abwesenheit € 15 über 10 Stunden Abwesenheit soweit keine 

Verpflegung erfolgt (Hauptmahlzeit) 

 

 Bei Sitzungen, Tagungen, Lehrgängen und anderen im Interesse des Verbandes 

notwendigen Terminen wird ein Tagegeld wie folgt erstattet: 

 

Vorschlag: 

8,00 € bis 8 Stunden Abwesenheit  

14,00 € ab 8 Stunden Abwesenheit  

soweit keine Verpflegung als Hauptmahlzeit erfolgt. 

 

Ordnungsändernder Beschluss der Ständigen Konferenz am 17.12.2022 
(Änderungen/Ergänzungen sind durch Rotdruck bzw. Streichungen gekennzeichnet) 

 

Beschlussfassung über die Änderung der Finanzordnung (Abschnitt II 1. 

Durchführungsbestimmungen FO/FLVW) 
 


